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Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates

vom 15. März 2006

zur Harmonisierung bestimmter Sozial-
vorschriften im Straßenverkehr und zur
Änderung der Verordnungen (EWG)
Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des

Rates sowie zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates

(Text vonBedeutung für denEWR)

DasEuropäischeParlament undderRat derEuropäischenUnion –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 71,

aufVorschlagderKommission(1),

nachStellungnahmedesEuropäischenWirtschafts- undSozialausschusses(2),

nachAnhörungdesAusschusses derRegionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags(3), im Hinblick auf den vom Vermitt-
lungsausschuss am8.Dezember 2005 gebilligtenGemeinsamenEntwurf,

inErwägungnachstehenderGründe:

(1) Durch die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr(4) sollten die Wettbe-
werbsbedingungen zwischen Binnenverkehrsträgern, insbesondere im Straßenverkehrsge-
werbe, harmonisiert und die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit im Straßenverkehr ver-
bessert werden. Die in diesen Bereichen erzielten Fortschritte sollten gewahrt und ausgebaut
werden.

1 aVO (EG) Nr. 561/2006
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1) ABl. C 51 E vom 26. 2. 2002, S. 234.
2) ABl. C 221 vom 17. 9. 2002, S. 19.
3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. Januar 2003 (ABl. C 38 E vom 12. 2. 2004, S. 152), Gemeinsamer

Standpunkt des Rates vom 9. Dezember 2004 (ABl. C 63 E vom 15. 3. 2005, S. 11) und Standpunkt des Europäischen
Parlaments vom 13. April 2005 (ABl. C 33 E vom 9. 2. 2006, S. 425). Legislative Entschließung des Europäischen
Parlaments vom 2. Februar 2006 und Beschluss des Rates vom 2. Februar 2006.

4) ABl. L 370 vom 31. 12. 1985, S. 1. Geändert durch die Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 226 vom 10. 9. 2003, S. 4).



EinzelneBestimmungen:

Artikel 1

Durch dieseVerordnungwerdenVorschriften zu denLenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und
Ruhezeiten für Kraftfahrer im Straßengüter- und personenverkehr festgelegt, um die Bedin-
gungen für den Wettbewerb zwischen Landverkehrsträgern, insbesondere im Straßenver-
kehrsgewerbe, anzugleichen und die Arbeitsbedingungen sowie die Straßenverkehrssicher-
heit zu verbessern. Ziel dieser Verordnung ist es ferner, zu einer besseren Kontrolle und
Durchsetzung durch die Mitgliedstaaten sowie zu einer besseren Arbeitspraxis innerhalb des
Straßenverkehrsgewerbes beizutragen.

Artikel 1 fasst denKernbereichunddieZiel-
bestimmung der VO (EG) 561/2006 in einer
Vorschrift zusammen.Dies entspricht einer
in der europäischenRechtsetzung üblichen
Praxis, ohne in der Vorschrift eigenständige
materiell-rechtliche Regelungen zu treffen.
Die aufgeführten Bereiche, namentlich die
Harmonisierung der Wettbewerbsbedin-
gungen sowie die Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen und die Sicherheit im
Straßenverkehr wurden dabei unmittelbar
aus dem ersten Erwägungsgrund der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3820/85 übernommen.
Darüber hinaus wurden die Elemente einer
verbesserten Kontrolle und Durchsetzung
der Verordnung in den Mitgliedstaaten in
dieZielbestimmungaufgenommen.

Artikel 2

(1) DieseVerordnung gilt für folgendeBeförderungen imStraßenverkehr:

a) Güterbeförderung mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich An-
hängeroder Sattelanhänger 3,5 t übersteigt, oder

b) Personenbeförderungmit Fahrzeugen, die für die Beförderung vonmehr als neun Per-
sonen einschließlich des Fahrers konstruiert oder dauerhaft angepasst und zu diesem
Zweckbestimmt sind.

(2) Diese Verordnung gilt unabhängig vom Land der Zulassung des Fahrzeugs für Beförde-
rungen imStraßenverkehr

a) ausschließlich innerhalbderGemeinschaft oder

b) zwischen der Gemeinschaft, der Schweiz und den Vertragsstaaten des Abkommens
über denEuropäischenWirtschaftsraum.

(3) Das AETR gilt anstelle dieser Verordnung für grenzüberschreitende Beförderungen im
Straßenverkehr, die teilweise außerhalbder inAbsatz 2 genanntenGebiete erfolgen,

a) imFalle vonFahrzeugen, die in derGemeinschaft oder in Staaten, dieVertragsparteien
desAETRsind, zugelassen sind, für die gesamteFahrstrecke;

b) im Falle von Fahrzeugen, die in einem Drittstaat, der nicht Vertragspartei des AETR
ist, zugelassen sind, nur für den Teil der Fahrstrecke, der im Gebiet der Gemeinschaft
oder vonStaaten liegt, dieVertragsparteien desAETRsind.

1 a Art. 1, 2 VO (EG) Nr. 561/2006
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DieBestimmungendesAETRsollten andieBestimmungendieserVerordnungangepasstwer-
den, damit die wesentlichen Bestimmungen dieser Verordnung über das AETR auf solche
Fahrzeuge für den auf Gemeinschaftsgebiet liegenden Fahrtabschnitt angewendet werden
können.

ZuArtikel 2

Artikel 2 fasst erstmals klar und eindeutig
den sachlichen und räumlichen Geltungs-
bereich der VO (EG) Nr. 561/2006 in einer
Norm zusammen. In Absatz 1 werden die
Hauptarten der von der VO (EG) Nr. 561/
2006 erfassten Beförderungsmittel im
Güter- und Personenverkehr aufgeführt. In
Absatz 2 und 3 werden der räumliche Gel-
tungsbereich für Beförderungen im Stra-
ßenverkehr geregelt und zwar unabhängig
von der Fahrzeugzulassung für Beförderun-
gen, die ausschließlich innerhalb der Ge-
meinschaft oder aber zwischen der Ge-
meinschaft, der Schweiz und den Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum getätigt werden.
Dagegen war der Anwendungsbereich der
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 in verschie-
denen Bestimmungen (vgl. Artikel 1, 2 und
4 Verordnung (EWG) Nr. 3820/85) verstreut
geregelt und der sachliche Geltungsbe-
reich konnte bisher nur indirekt durch eine
Negativbestimmung in Artikel 4 VO (EWG)
Nr. 3820/85 über die Ausnahmebestim-
mungenermitteltwerden.

Zum sachlichen Anwendungsbereich,
(Absatz1)

Alle Fahrzeuge auch Pkw mit Anhänger
oder Pkw-Kombi fallen grundsätzlich un-
ter VO (EG) Nr. 561/2006, wenn sie der Gü-
terbeförderung dienen und die zulässige
Höchstmasse 3,5 t übersteigt. Etwas ande-
res gilt nur, sofern eine Ausnahmeregelung
nach Artikel 3 VO (EG) Nr. 561/2006 ein-
schlägig ist.Wird ein Pkwbaulich verändert
(Entfernen der Sitzbänke, der Innenverklei-
dung und Einziehen von Spanplatten in Sei-
tenwänden) und das Fahrzeug entspre-
chend seiner Bauweise ausschließlich zur
Güterbeförderung eingesetzt, dann ist es
als Lkw einzustufen. Der Kfz-Schein muss
nach § 27 Absatz 1 StVZO entsprechend
geändertwerden.

Wohnmobile, auch mit einem Gesamtge-
wicht von mehr als 3,5 t fallen nicht unter
die VO (EG) Nr. 561/2006. Sie sind nicht zur
Güterbeförderung bestimmt. Güter, für die
das Fahrzeug ein Beförderungsmittel ist,
sind zu unterscheiden vom Zubehör (§ 97
BGB) des Fahrzeugs. Bei Wohnmobilen
sind die im Fahrzeug befindlichen Gegen-
stände als Zubehör anzusehen. Nicht be-
freit sind jedoch Wohnmobile ab 7,5 t zul.
GG vom nationalen Fahrtenschreiber nach
§ 57 a StVZO.Der Fahrtenschreiber ist fahr-
zeugbezogen zu betreiben. Obwohl ein al-
ternativ eingebautes EG-Kontrollgerät
grundsätzlich fahrerbezogen betrieben
werden müsste, bestehen nach Ansicht
der Aufsichtsbehörden in der Regel keine
Bedenken, wenn die Schaublätter auch in
diesem Fall entsprechend den Vorgaben
derStVZOgeführtwerden.

Unabhängig von denVorgabendesArtikel 2
Absatz 1 Buchst. a) der VO (EG) Nr. 561/
2006 bestehen für Fahrzeuge mit einer zu-
lässigen Höchstmasse von über 2,8 t bis
3,5 t in Deutschland nach der FPersV ent-
sprechende Vorgaben (vgl. Registernum-
mer. 2).

Fahrzeuge, die nach Bauart und Ausstat-
tung nicht dazu geeignet und bestimmt
sind, neben dem Fahrermehr als acht Fahr-
gäste zu befördern, sind in den Fahrzeugpa-
pieren als Pkw oder Pkw-Kombi ausgewie-
sen (§28StVZO).

Mit Urteil vom 8. 6. 1993 Az.: 10S 1821/92
hat der VGH Baden-Württemberg festge-
stellt, dass ein zur nicht-privaten Güterbe-
förderung benutzter Pkw mit Anhänger
vom Geltungsbereich erfasst wird, wenn
die zulässige Höchstmasse des kombinier-
ten Fahrzeugs 3,5 t übersteigt. Der Fahrer
kann sich somit nicht darauf berufen, dass
dasZugfahrzeugalsPkwnicht für dieGüter-
beförderung, sondern zur Personenbeför-
derung bestimmt und somit vomGeltungs-
bereich ausgenommen ist, da die bis zu

Art. 2 1 aVO (EG) Nr. 561/2006
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Abschnitt 1
Lenk- und Ruhezeiten im nationalen Bereich

§ 1
Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr

(1) Fahrer

1. von Fahrzeugen, die zur Güterbeförderung dienen und deren zulässige Höchstmasse ein-
schließlichAnhänger oder Sattelanhängermehr als 2,8 Tonnen und nichtmehr als 3,5 Ton-
nenbeträgt, sowie

2. von Fahrzeugen, die zur Personenbeförderung dienen, nach ihrer Bauart undAusstattung
geeignet und dazu bestimmt sind, mehr als neun Personen einschließlich Fahrer zu beför-
dern, und imLinienverkehrmit einerLinienlängebis zu 50Kilometern eingesetzt sind,

haben Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen undRuhezeiten nachMaßgabe der Artikel 4, 6 bis
9 und 12 der Verordnung (EG)Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und
zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EUNr. L 102 S. 1) einzu-
halten.

(2) Absatz 1 findet keineAnwendungauf

1. Fahrzeuge, die in § 18 genannt sind,

2. Fahrzeuge, die in Artikel 3 Buchstabe b bis i der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 genannt
sind,

3. Fahrzeuge, die zurBeförderung vonMaterial, Ausrüstungen oderMaschinen, die der Fah-
rer zurAusübung seiner beruflichenTätigkeit benötigt, verwendetwerden, soweit dasLen-
kennicht dieHaupttätigkeit desFahrers darstellt,

3a. Fahrzeuge, die zur Beförderung vonGütern dienen, die imBetrieb, dem der Fahrer ange-
hört, in handwerklicher Fertigung oder Kleinserie hergestellt wurden, oder deren Repa-
ratur im Betrieb vorgesehen ist oder dort durchgeführt wurde, wenn die Lenktätigkeit
nicht dieHaupttätigkeit desFahrers ausmacht,

4. Fahrzeuge, die alsVerkaufswagen auf örtlichenMärkten oder für den ambulantenVerkauf
verwendet werden und für diese Zwecke besonders ausgestattet sind, soweit das Lenken
desFahrzeugs nicht dieHaupttätigkeit desFahrers darstellt, und

5. selbstfahrendeArbeitsmaschinennach§ 2Nr. 17derFahrzeug-Zulassungsverordnung.

(3) Abweichend vonAbsatz 1 in Verbindungmit Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006
habenFahrer vonKraftomnibussen imLinienverkehrmit einerLinienlängebis zu 50Kilome-
ternFahrtunterbrechungennachMaßgabeder folgendenVorschriften einzuhalten:

1. Beträgt der durchschnittlicheHaltestellenabstandmehrals dreiKilometer, so ist nach einer
Lenkzeit von viereinhalb Stunden eine Fahrtunterbrechung vonmindestens 30 zusammen-
hängendenMinuten einzulegen. Diese Fahrtunterbrechung kann durch zwei Teilunterbre-
chungen von jeweils mindestens 20 zusammenhängendenMinuten oder drei Teilunterbre-
chungen von jeweilsmindestens 15Minuten ersetzt werden.Die Teilunterbrechungenmüs-
sen innerhalb der Lenkzeit von höchstens viereinhalb Stunden oder teils innerhalb dieser
Zeit und teils unmittelbar danach liegen.

2 § 1 Fahrpersonalverordnung (FPersV)
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1. demFahrer entsprechenddemMuster derAnlage 1 geeigneteVordrucke zurFertigungder
Aufzeichnungen in ausreichenderAnzahl auszuhändigen,

2. die Aufzeichnungen unverzüglich nach Aushändigung durch den Fahrer zu prüfen und
unverzüglichMaßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die Beachtung der Sätze 1
bis 5 zugewährleisten,

3. die Aufzeichnungen ein Jahr lang nach Aushändigung durch den Fahrer in chronologi-
scher Reihenfolge und in lesbarer Form außerhalb des Fahrzeugs aufzubewahren und den
zuständigenPersonenaufVerlangen vorzulegenund

4. die Aufzeichnungen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bis zum 31. März des folgenden
Kalenderjahres zu vernichten, soweit sie nicht zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten
nach § 16 Abs. 2 und § 21a Abs. 7 des Arbeitszeitgesetzes, § 147 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung
mit Abs. 3 der Abgabenordnung und § 28f Abs. 1 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buchbenötigtwerden.

(7) Ist das Fahrzeugmit einemKontrollgerät nachAnhang I oder I B zurVerordnung (EWG)
Nr. 3821/85 oder einem Fahrtschreiber gemäß § 57a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung ausgerüstet, haben Fahrer der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Fahrzeuge diese entspre-
chend den Artikeln 13, 14 Abs. 1 Unterabs. 2, Abs. 4 Buchstabe a Unterabs. 3 Satz 2 und 3,
Artikel 15 Abs. 1 Unterabs. 1, 3 und 5, Abs. 2, 3, 5, 5a und 7 und Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 1
undAbs. 3 derVerordnung (EWG)Nr. 3821/85 oder § 57aAbs. 2 der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung zu betreiben. Im Falle der Verwendung eines Fahrtschreibers gemäß § 57a
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung hat der Fahrer die Schicht und die Pausen jeweils
bei Beginn und Ende auf dem Schaublatt zu vermerken. Der Unternehmer hat bei Verwen-
dung eines Kontrollgerätes nach Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder eines
Fahrtschreibers dem Fahrer vor Beginn der Fahrt die für das Gerät zugelassenen Schaublät-
ter in ausreichenderAnzahl auszuhändigen und dafür zu sorgen, dass dasKontrollgerät nach
Anhang I oder I B zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder der Fahrtschreiber ordnungsge-
mäß benutzt wird; Absatz 6 Satz 4 bis 6 und 7 Nr. 2 bis 4 gilt entsprechend. Hat der Fahrer
einesmit einemKontrollgerät nachAnhang IB zurVerordnung (EWG)Nr. 3821/85 ausgerüs-
teten Fahrzeugs in dem in Absatz 6 Satz 4 genannten Zeitraum ein Fahrzeug gelenkt, das mit
einem Kontrollgerät nach Anhang I zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet ist, hat
er die Schaublätter dieses Kontrollgerätes während der Fahrt ebenfalls mitzuführen und den
zuständigenPersonen aufVerlangen zurPrüfungauszuhändigen.

Anmerkungen:

Der neue § 1 der FPersV entspricht imWe-
sentlichen der bisherigen Regelung. Er ent-
hält einige redaktionelle Anpassungen so-
wie Klarstellung infolge der geänderten EU-
Sozialvorschriften imStraßenverkehr.

1) Absatz 1 regelt den Anwendungsbe-
reich und erklärt wesentliche Bestimmun-
gen über die Lenkzeiten, Fahrtunterbre-
chungen und Ruhezeiten nach Maßgabe
der Artikel 4, 6 bis 9 und 12 der Verordnung
(EG) Nr. 561/2006 für Fahrer von Fahrzeu-
gen, die zur Güterbeförderung dienen und
deren zulässige Höchstmasse einschließ-
lich Anhänger oder Sattelanhänger mehr
als 2,8 Tonnen und nicht mehr als 3,5 Ton-
nen beträgt, sowie für Fahrer von Fahrzeu-

gen, die zur Personenbeförderung dienen
und nach ihrer Bauart und Ausstattung ge-
eignet und dazu bestimmt sind, mehr als
neun Personen einschließlich Fahrer zu be-
fördern, und im Linienverkehr mit einer Li-
nienlänge bis zu 50 Kilometern eingesetzt
sind, für verbindlich.

Die Vorschrift stellt auf den Fahrer ab. Fah-
rer ist eine Person, die eine Fahrerlaubnis
zur Führung des entsprechenden Fahrzeu-
ges hat und das Fahrzeug lenkt bzw. bei
Zweifahrerbesatzung es zeitweise lenkt.
§ 1 Abs. 1 spricht nicht von Kraftfahrzeug-
führer, sondern von Fahrer von Fahrzeu-
gen. Ein Kraftfahrzeug ist einmaschinell an-
getriebenes, nicht an Gleise gebundenes
Landfahrzeug. Dagegen schließt der Be-

2 § 1 Fahrpersonalverordnung (FPersV)
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Buß- und Verwarnungsgeldkataloge
zum Fahrpersonalrecht

(LASI Veröffentlichung 48)1)

Vorbemerkung:
Vor dem Hintergrund des immensen Wett-
bewerbsdruck im Güter- und Personenver-
kehr und damit einhergehenden Über-
schreitungen der Lenkzeiten sowie Unter-
schreitungen der Ruhe- und Pausenzeiten
hat die Europäische Gemeinschaft die EU-
Sozialvorschriften einer grundlegendenRe-
vision unterzogen. Als Ergebnis wurde im
Mai 2006 das digitale Kontrollgerät einge-
führt sowie die seit 1985 für das Fahrperso-
nal geltenden Sozialvorschriften im Stra-
ßenverkehr (VO EWG Nr. 3820/85) durch
die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 aufgeho-
ben. Seit April 2007 sind die neue Lenk- und
Ruhezeitvorschriften der Verordnung (EG)
Nr. 561/2006 europaweit unmittelbar anzu-
wenden. Als Folge dieser Rechtsänderun-
gen wurden auch das Fahrpersonalgesetz
vom 19. Februar 1987, per Gesetz vom
6. Juli 2007 und die Fahrpersonalverord-
nung vom 27. Juni 2005, durch Verordnung
vom 22. Januar 2008 an das europäische
Recht angepasst.
Die neuen rechtlichen Grundlagen bei den
Sozialvorschriften im Straßenverkehr
machten zugleich eine grundlegende Über-
arbeitung der „Richtlinien über die Verfol-
gung und Ahndung von Zuwiderhandlun-
gen gegen die Sozialvorschriften im Stra-
ßenverkehr“ erforderlich. Der Länderaus-
schuss für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI) – das Koordinierungsorgan
der obersten Arbeitsschutzbehörden der
Länder – richtete unter Beteiligung des
Bundesamtes für Güterverkehr eine Ar-
beitsgruppe ein, die sowohl eineAktualisie-
rung der Richtliniengrundsätze als auch der

Bußgeldsätze für Verstöße gegen die So-
zialvorschriften im Straßenverkehr und an-
dere fahrpersonalrechtliche Vorschriften
erarbeitete.Die von derArbeitsgruppe erar-
beiteten Buß- und Verwarnungsgeldkatalo-
ge für das Fahrpersonalrecht wurden im
August 2008 vom LASI angenommen und
im Herbst 2008 als LASI-Veröffentlichung
48herausgegeben.
Die LASI-Veröffentlichung 48 enthält die an
die aktuelle Rechtslage angepassten
Grundsätze desLASI für dieVerfolgungund
Ahndung von Zuwiderhandlungen sowie
die aktuellen Buß- und Verwarnungsgeld-
kataloge für Verstöße gegen die fahrperso-
nalrechtlichen Vorschriften. Dabei wurden
die europäischen Schutzziele des Schutzes
des Einzelnen vor Überlastung, der Ver-
kehrssicherheit und die Wettbewerbsfä-
higkeit der Fuhrunternehmen genauso zu-
grunde gelegt, wie die Harmonisierung der
Bußgeldsanktionen in Europa. Bei der Hö-
he der Bußgeldandrohung wurde zudem
die Vorgaben der Europäischen Gemein-
schaft, nämlich dass Sanktionen für Verstö-
ße nicht nur wirksam und verhältnismäßig,
sondern auch abschreckend und nicht dis-
kriminierend sein sollen (VO (EG) 561/06 –
Erwägungsgrund Nr. 26), sowie Praxiser-
fahrungen berücksichtigt. Sowurde bei Zu-
widerhandlungen, bei denen sich in der Ver-
gangenheit gezeigt hat, dass das „began-
geneUnrecht“ eher niedrig einzustufen ist,
die Bußgeldsätze abgesenkt. Darüber hi-
naus sieht der Bußgeldkatalog vor, gering-
fügige Verstöße – wie bisher – moderat
(beispielsweise mit einem Verwarngeld) zu
ahnden.
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Die neuen Buß- und Verwarnungsgeldkata-
loge zumFahrpersonalrecht richtensichpri-
mär an die für die Durchführung der Sozial-
vorschriften im Straßenverkehr zuständi-
gen Aufsichtsbehörden. Mit den Bußgeld-
katalogen soll erreicht werden, dass der
Ahndung und Bemessung von Geldbußen
bundesweit einheitliche Bußgeldsätze zu-
grunde gelegtwerden. Gerade beimassen-
haft vorkommenden Ordnungswidrigkei-
ten ist eine gewisseSchematisierungerfor-
derlich, um unterschiedliche Beurteilungs-
maßstäbe einzelner Aufsichtsbehörden bei
im Übrigen gleichgelagerten allgemeiner
Bewertungsgrundlagen zu vermeiden. Die
Einführung von Bußgeldkatalogen dient in-
sofern auch der Umsetzung übergeordne-
ter Gerechtigkeitserwägungen, als sie eine
gleichmäßige Behandlung gleichartiger,
häufig auftretender Sachverhalte herbei-
führen sollen. Anders als bei der straßen-

verkehrsrechtlichen Bußgeldkatalog-Ver-
ordnung (BKatV), die auf der gesetzlichen
Verordnungsermächtigung des § 26 a des
Straßenverkehrsgesetzes beruht, handelt
es bei den Buß- und Verwarnungsgeldkata-
loge zum Fahrpersonalrecht um interne Ar-
beitsanweisungen, die, soweit sie in den
einzelnen Bundesländern eingeführt wur-
den, für die Verwaltung verbindlich sind.
Dies bedeutet auch, dass die LASI-Veröf-
fentlichung 48, anders als der BKatV für die
Gerichte nicht verbindlich ist, sondern als
Orientierungshilfe für die gerichtliche Ent-
scheidungdient.
Ungeachtet dessen sind die Buß- und Ver-
warnungsgeldkataloge zum Fahrpersonal-
recht eine wichtige Informationsgrundlage
für die Fahrer, Disponenten, Fuhrunterneh-
men und andere, die für die Umsetzung der
Sozialvorschriften im Straßenverkehr sor-
genmüssen.

Inhaltsverzeichnis

A. Grundsätze des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik für die Ver-
folgungundAhndung vonZuwiderhandlungen
I. Ordnungswidrigkeitenverfahren

1. Allgemeines
2. Regelsätze
3. Erhöhung oderErmäßigungderRegelsätze
4. ZusammentreffenmehrererGesetzesverletzungen
5. Berechnung derGeldbußen
6. Besondere Personengruppen
7. Verfall einesGeldbetrages
8. AbschöpfungdeswirtschaftlichenVorteils

II. Berechnungsbeispiele
III. Verwarnungen bei Zuwiderhandlungen gegen das Fahrpersonalgesetz

1. Allgemeines
2. Voraussetzungen

IV. Einspruch

B. Buß- und Verwarnungsgeldkataloge des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik zumFahrpersonalrecht
I. Buß- undVerwarnungsgeldkatalog fürVerstöße gegen dieVO (EG)Nr. 561/2006
II. Buß- undVerwarnungsgeldkatalog fürVerstöße gegen dieVO (EWG)Nr. 3821/85
III. Buß- undVerwarnungsgeldkatalog fürVerstöße gegen das Fahrpersonalgesetz
IV. Buß- undVerwarnungsgeldkatalog fürVerstöße gegen die Fahrpersonalverordnung
V. Buß- undVerwarnungsgeldkatalog fürVerstöße gegen dasAETR
VI. Buß- undVerwarnungsgeldkatalog fürVerstöße gegen dieVO (EWG)Nr. 3820/85
VII. Buß- undVerwarnungsgeldkatalog fürVerstöße gegen dieVO (EWG)Nr. 2135/98
VIII. Buß- und Verwarnungsgeldkatalog für Verstöße von Fahrzeughaltern, Werkstattin-

habern bzw. Installateuren

12 Bußgeldkatalog Sozialvorschriften

2 EL 45 März 2009



B. Buß- undVerwarnungsgeldkataloge des Länder-
ausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik zumFahrpersonalrecht

I. Buß- und Verwarnungsgeldkatalog für Verstöße gegen
dieVO(EG)Nr. 561/2006

VO(EG)Nr. 561/2006

Fahrpersonal F UnternehmerU

Lfd.
Nr.

Ordnungswidrig nach§ 8 a
Abs. 2Fahrpersonalgesetz
handelt, wer

FPersG Ordnungswidrig nach§ 8 a
Abs. 1Fahrpersonalgesetz
handelt, wer

FPersG

A Anforderungenan dasFahrpersonal

einenSchaffner oderBei-
fahrer vorErreichen des
Mindestalters einsetzt.

§ 8 aAbs. 1
Nr. 1

Je angefangenen 24-Stun-
den-Zeitraum

jeBeifahrer oder Schaffner 25,–

Artikel 5Abs. 1 oder 2

B Verstöße gegen dieVorschriften überLenkzeiten, Ruhezeiten undUnterbrechungen

1 die zulässigeTageslenkzeit
von9Stundennicht einhält.

§ 8 aAbs. 2
Nr. 1

nicht dafür sorgt, dass die
zulässigeTageslenkzeit von
9Stunden eingehalten
wird.

§ 8 aAbs. 1
Nr. 2

Bei Überschreiten bis zu
60Minuten

Verwarnungs-
geld
30,–

Bei Überschreiten vonmehr
als 1Stundebis zu2Stunden
je angefangene 1/2 Stunde

30,– Bei Überschreiten bis zu
2Stunden je angefangene
1/2 Stunde

90,–

Bei Überschreiten vonmehr
als 2 Stunden je angefange-
ne 1/2 Stunde

60,– Bei Überschreiten vonmehr
als 2 Stunden je angefange-
ne 1/2 Stunde

180,–

Artikel 6Abs. 1Satz 1 Artikel 6Abs. 1Satz 1
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II. Buß- und Verwarnungsgeldkatalog für Verstöße gegen
dieVO (EWG)Nr. 3821/85

VO(EWG)Nr. 3821/85

Fahrpersonal F UnternehmerU

Lfd.
Nr.

Ordnungswidrig nach§ 8
Abs. 1Nr. 2Buchstabeb
Fahrpersonalgesetz han-
delt,wer

FPersV Ordnungswidrig nach§ 8
Abs. 1Nr. 1Buchstabeb
Fahrpersonalgesetz han-
delt,wer

FPersV

A Verstöße gegen dieVorschriften über dieArbeitszeitnachweise

1 einKontrollgerät nicht ein-
baut.

§ 23Abs. 1
Nr. 1

Je Fall 1500,–

Artikel 3Abs. 1Halbsatz 1

2 einKontrollgerät nicht be-
nutzt.

§ 23Abs. 2
Nr. 1

nicht für dieBenutzung des
Kontrollgerätes sorgt.

§ 23Abs. 1
Nr. 1

Je 24-Stunden-Zeitraum 250,– Je 24-Stunden-Zeitraum 750,–

Artikel 3Abs. 1Halbsatz 1 Artikel 3Abs. 1Halbsatz 1

3 nicht für das ordnungsge-
mäße Funktionieren oder
die ordnungsgemäßeBenut-
zung desKontrollgerätes
oder der Fahrerkarte sorgt.

§ 23Abs. 2
Nr. 2

nicht für das ordnungsge-
mäße Funktionieren des
Kontrollgerätes oder die
ordnungsgemäßeBenut-
zung desKontrollgerätes
oder der Fahrerkarte sorgt.

§ 23Abs. 1
Nr. 2

Je 24-Stunden-Zeitraum 250,– Je 24-Stunden-Zeitraum 750,–

Artikel 13 Artikel 13

4 eine ausreichendeAnzahl
Schaublätter nicht aushän-
digt.

§ 23Abs. 1
Nr. 3

Je angefangeneWoche 500,–

Artikel 14Abs. 1Unterab-
satz 1 Satz 1

5 ein Schaublatt aushändigt,
das sich für das eingebaute
Kontrollgerät nicht eignet.

§ 23Abs. 1
Nr. 4

Je angefangeneWoche 500,–

Artikel 14Abs. 1Unterab-
satz 1 Satz 2
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Fahrpersonalgesetz (FPersG)

Fahrpersonal F UnternehmerU

Lfd.
Nr.

Ordnungswidrig nach§ 8
Abs. 1Nr. 2Fahrpersonal-
gesetz handelt, wer

FPersG Ordnungswidrig nach§ 8
Abs. 1Nr. 1Fahrpersonal-
gesetz handelt, wer

FPersG

12 einer vollziehbarenAnord-
nung zuwiderhandelt.

§ 8Abs. 1
Nr. 2g

einer vollziehbarenAnord-
nung zuwiderhandelt.

§ 8Abs. 1
Nr. 1 j

Je Fall 300,– Je Fall 900,–

§ 5Abs. 1 Satz 1 oder § 7 § 5Abs. 1 Satz 1 oder § 7

IV. Buß- und Verwarnungsgeldkatalog für Verstöße gegen
dieFahrpersonalverordnung

Fahrpersonalverordnung (FPersV)

Fahrpersonal F UnternehmerU

Lfd.
Nr.

Ordnungswidrig nach
§8Abs. 1Nr. 2Buchstabea
Fahrpersonalgesetz han-
delt,wer

FPersV Ordnungswidrig nach
§8Abs. 1Nr. 1Buchstabea
Fahrpersonalgesetz han-
delt,wer

FPersV

A Verstöße gegen dieVorschriften überLenkzeiten, Ruhezeiten undUnterbrechungen

1 die zulässigeTageslenkzeit
von9Stundennicht einhält.

§ 21Abs. 2
Nr. 1

nicht dafür sorgt, dass die
zulässigeTageslenkzeit von
9Stunden eingehalten
wird.

§ 21Abs. 1
Nr. 1

Bei Überschreiten bis zu
60Minuten

Verwarnungs-
geld
30,–

Bei Überschreiten vonmehr
als 1Stundebis zu2Stunden
je angefangene 1/2 Stunde

30,– Bei Überschreiten bis zu
2Stunden je angefangene
1/2 Stunde

90,–

Bei Überschreiten vonmehr
als 2 Stunden je angefange-
ne 1/2 Stunde

60,– Bei Überschreiten vonmehr
als 2 Stunden je angefange-
ne 1/2 Stunde

180,–

§ 1Abs. 1 inVerbindung
mitArtikel 6Abs. 1 Satz 1
VO (EG)Nr. 561/2006

§ 1Abs. 5 inVerbindung
mitArtikel 6Abs. 1 Satz 1
VO (EG)Nr. 561/2006

12 Bußgeldkatalog Sozialvorschriften
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Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung
(StVZO)

– Auszug –1)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 9. 1988 (BGBl. I S. 1793), (BGBl. III 9232-1)

zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. 4. 2009 (BGBl. I S. 872)

Vorbemerkung:

Mit der Änderung vom 18. 08. 1998 (BGBl. I S. 2214) wurden die §§ 1 bis 15 l (Kapitel A.
Personen) aufgehoben und entsprechende Bestimmungen in der Verordnung über die Zulas-
sung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV), vgl. Reg.
Nr. 14c, geregelt.

Am 1. März 2007 tritt die neue Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) (vgl. Reg. Nr. 14d) in
Kraft, was auch zuwesentlichen Änderungen in der StVZO führenwird. Damit soll eine übersicht-
lichere Regelung der Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, eine Vereinfachung des Zu-
lassungsverfahrens und seine Ausrichtung auf künftige verstärkte Online-Kommunikation erzielt
werden. Als Folge werden ab 1. März 2007 viele zulassungstechnische Paragrafen und Anlagen
(z.B. §§ 18, 24, 25, 27, 28, 60, 60 a) StVZO, Anlagen I, II, IV–VII StVZO) aus der StVZO gestri-
chen und in der FZV neu geregelt. FZVersetzt allerdings (noch) nicht die StVZO, sondern ist viel-
mehr der erste Schritt zur Auflösung der StVZO in ihrer bisherigen Form. Der Abdruck der FZVin
Reg.Nr. 14d soll auf die abMärz 2007 geltendenRegelungen aufmerksammachen.

14StVZO
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1) Einen umfassenden Kommentar zur StVZO erhalten Sie unter der Bestell-Nr. 28002 ebenfalls vom Verlag Heinrich
Vogel, München.



§ 18 Zulassungspflichtigkeit

(1) Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr
als 6 km/h und ihreAnhänger (hinterKraftfahrzeugenmitgeführte Fahrzeugemit Ausnahme
von betriebsunfähigen Fahrzeugen, die abgeschleppt werden, und vonAbschleppachsen dür-
fen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie durch Erteilung einer
Betriebserlaubnis oder einer EG-Typgenehmigung und durch Zuteilung eines amtlichen
Kennzeichens für Kraftfahrzeuge oder Anhänger von der Verwaltungsbehörde (Zulassungs-
behörde) zumVerkehr zugelassen sind.

(2) AusgenommenvondenVorschriften überdasZulassungsverfahren sind

1. a) selbstfahrendeArbeitsmaschinen (Fahrzeuge, die nach ihrerBauart und ihren besonde-
ren, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht
zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind), die zu einer
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bestimmten Art sol-
cherFahrzeuge gehören,

b) Stapler,

2. einachsigeZugmaschinen,wenn sie nur für land- oder forstwirtschaftlicheZwecke verwen-
detwerden,

3. einachsigeZug- oderArbeitsmaschinen, die vonFußgängern anHolmengeführtwerden,

4. a) zweirädrige Kleinkrafträder (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und mit elektrischer Antriebsma-
schine oder mit einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als
50 cm3) undFahrrädermitHilfsmotor (Krafträdermit einer durchdieBauart bestimm-
tenHöchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebs-
maschine oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als
50 cm3, die zusätzlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit die Merkmale von Fahrrä-
dern aufweisen),

b) dreirädrige Kleinkrafträder (dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart
bestimmtenHöchstgeschwindigkeit vonnichtmehr als 45km/hundmit elektrischerAn-
triebsmaschine oder mit einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht
mehr als 50 cm3),

4a. Leichtkrafträder (Krafträder mit einer elektrischen Antriebsmaschine mit einer Nenn-
leistung von nichtmehr als 11 kWoder einemVerbrennungsmotormit einer Nennleistung
von nicht mehr als 11 kW und einem Hubraum von mehr als 50 cm3, aber nicht mehr als
125 cm3),

4b. Vierrädrige Leichtkraftfahrzeugemit einer Leermasse vonweniger als 350 kg, ohneMas-
se der Batterien im Fall von Elektrofahrzeugen, mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h oder weniger und einem Hubraum für Fremdzün-
dungsmotoren von 50 cm3oder weniger, beziehungsweise einer maximalen Nennleistung
von4kWoderweniger für andereMotortypen.

5. motorisierte Krankenfahrstühle (einsitzige, nach der Bauart zumGebrauch durch körper-
lich behinderte Personen bestimmte Kraftfahrzeuge mit Elektroantrieb, einem Leerge-
wicht vonnichtmehr als 300kg einschließlichBatterien aberohneFahrer,mit einer zulässi-
genGesamtmasse von nichtmehr als 500 kg, einer durch die Bauart bestimmtenHöchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 15 km/h, einer Breite über alles vonmaximal 110 cm und
einerHeckmarkierungstafel nachderECE-Regelung69 oben anderFahrzeugrückseite),

§ 18 14StVZO
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Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
– Auszug –

in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1317,
BGBl. III 800-2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. 3. 2008 (BGBl. I S. 444)

Erster Abschnitt
Allgemeiner Kündigungsschutz

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen
(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeits-
verhältnis in demselbenBetrieb oderUnternehmen ohneUnterbrechung länger als sechsMo-
nate bestandenhat, ist rechtsunwirksam,wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person
oder in demVerhalten desArbeitnehmers liegen, oder durchdringendebetrieblicheErforder-
nisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen,
bedingt ist.DieKündigung ist auch sozial ungerechtfertigt,wenn

1. inBetriebendes privatenRechts

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungsgesetzes ver-
stößt,

b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb oder in einem
anderenBetrieb desUnternehmensweiterbeschäftigtwerdenkann.

und der Betriebsrat oder eine andere nach demBetriebsverfassungsgesetz insoweit zustän-
dige Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe der Kündigung innerhalb der
Frist des § 102Abs. 2Satz 1desBetriebsverfassungsgesetzes schriftlichwidersprochenhat,

2. inBetriebenundVerwaltungendes öffentlichenRechts

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei Kündigungen ver-
stößt,

b) der Arbeitnehmer an einem anderenArbeitsplatz in derselben Dienststelle oder in einer
anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweiges an demselben Dienstort einschließ-
lich seinesEinzugsgebietesweiterbeschäftigtwerdenkann

und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser Gründe fristgerecht gegen die
Kündigung Einwendungen erhoben hat, es sei denn, daß die Stufenvertretung in der Ver-
handlung mit der übergeordneten Dienststelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten
hat.

Satz 2 gilt entsprechend, wenn dieWeiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren
Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eineWeiterbeschäftigung des Arbeitneh-
mers unter geänderten Arbeitsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einver-
ständnis hiermit erklärt hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündi-
gungbedingen.

§ 1 17 aKSchG
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Gesetz über die Grundqualifikation und
Weiterbildung der Fahrer bestimmter

Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder
Personenverkehr

Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
BKrFQG

Geltung ab 01. 10. 2006

Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1958)

Das Gwurde als Artikel 1 des G v. 14. 8. 2006 1958 vomBundestagmit Zustimmung des Bun-
destag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 3 Satz 2 am 1. 10. 2006
inKraft getreten; § 8 ist am18. 8. 2006 inKraft getreten.

Mit der Richtlinie 2003/59/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom
15. Juni 2003 über die Grundqualifikation
und Weiterbildung der Fahrer bestimmter
Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Perso-
nenkraftverkehr und zur Änderung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und
der Richtlinie 091/439/EWG des Rates so-
wie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/
EWGdesRates (ABl. EGNr. L 226S. 4) sind
die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet wor-
den ein System der Grundqualifikation und
Weiterbildung für bestimmteKraftfahrer im
gewerblichen Güterkraft- und Personen-
verkehr verbindlicheinzuführen.

Der Rat und das Europäische Parlament
wollten mit dieser Richtlinie eine über die
Fahrerlaubnis hinausgehende Vermittlung
besonderer tätigkeitsbezogener Fertigkei-
ten und Kenntnisse durch eine Grundquali-
fikation und regelmäßigeWeiterbildung der
Fahrerinnen und Fahrer bestimmter Kraft-
fahrzeuge im Güterkraft- und Personenver-
kehr in der EuropäischenUnion gewährleis-
ten. Sie erhoffen sich eine Verbesserung
der Verkehrssicherheit und zudem die Ent-
wicklung eines defensiven Fahrstils, der zu
einem rationellen Kraftstoffverbrauch
führt. Mit der Richtlinie ist außerdem die
Hoffnung verknüpft, bei jungen Menschen
das Interesse für den Beruf des „Kraft-

fahrers“ oder der „Kraftfahrerin“ zu we-
cken, was dazu beitragen soll, dass Berufs-
anfänger und Berufsanfängerinnen den
Weg indiesenBeruf finden.

Mit demBKrFQGwerden diewesentlichen
Regelungen zur Übernahme der Richtlinie
2003/59/EG in deutsches Recht geschaf-
fen. Geregelt wird im Besonderen die
Pflicht der Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer,
sich einer über die Fahrerlaubnisausbildung
hinausgehenden Grundqualifikation und ei-
ner regelmäßigen Weiterbildung zu unter-
ziehen, ummit LastkraftwagenundBussen
Fahrten im gewerblichen Güterkraft- und
Personenverkehr durchführen zu dürfen.
DasGesetz enthält außerdemdiewesentli-
chen Bestimmungen über den Erwerb und
den Ort für die Absolvierung der Grundqua-
lifikationundderWeiterbildung.

Regelungsinhalt des BKrFQG sind insbe-
sondere das Mindestalter des Fahrperso-
nals (bisher Artikel 5 VO [EWG] Nr. 3820/
85), die künftige Grundqualifikation und
Vorschriften zurWeiterbildungdesFahrper-
sonals.

Bei der Grundqualifikation gibt es zwei Al-
ternativen. Zum einen die „normale Grund-
qualifikation“, welche die erfolgreiche Ab-
legungeiner theoretischen undpraktischen
Prüfung bei einer IHK ohne vorgeschrie-

Vorbemerkungen 24 eBKrFQG
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§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt zumZwecke der Verbesserung insbesondere der Sicherheit im Straßen-
verkehr durch die Vermittlung besonderer tätigkeitsbezogener Fertigkeiten und Kenntnisse
und findetAnwendungaufFahrer undFahrerinnen, die

1. deutscheStaatsangehörige sind,

2. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines ande-
renVertragsstaates desAbkommens überdenEuropäischenWirtschaftsraumsindoder

3. Staatsangehörige eines Drittstaates sind und in einem Unternehmen mit Sitz in einemMit-
gliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischenWirtschaftsraumbeschäftigt oder eingesetztwerden,

soweit sie die Fahrten im Güterkraft- oder Personenverkehr zu gewerblichen Zwecken auf
öffentlichen Straßen mit Kraftfahrzeugen durchführen, für die eine Fahrerlaubnis der Klas-
senC1,C1E,C,CE,D1,D1E,DoderDEerforderlich ist.

(2) AbweichendvonAbsatz 1 gilt diesesGesetz nicht für Fahrtenmit

1. Kraftfahrzeugen, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit 45 Kilometer pro Stunde nicht
überschreitet,

2. Kraftfahrzeugen, die von der Bundeswehr, der Truppe und des zivilen Gefolges der ande-
ren Vertragsstaaten des Nordatlantikpaktes, den Polizeien des Bundes und der Länder,
dem Zolldienst sowie dem Zivil- und Katastrophenschutz und der Feuerwehr eingesetzt
werden oder ihrenWeisungenunterliegen,

3. Kraftfahrzeugen, die zurNotfallrettung von den nach Landesrecht anerkanntenRettungs-
diensten eingesetztwerden,

4. Kraftfahrzeugen, die

a) zum Zwecke der technischen Entwicklung oder zu Reparatur- oder Wartungszwecken
oder zur technischenUntersuchungPrüfungenunterzogenwerden,

b) in Wahrnehmung von Aufgaben, die den Sachverständigen oder Prüfern im Sinne des
§ 1 des Kraftfahrsachverständigengesetzes oder der Anlage VIIIb der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung übertragen sind, eingesetztwerden, oder

c) neu oderumgebaut undnochnicht inBetrieb genommenworden sind,

5. Kraftfahrzeugen zur Beförderung vonMaterial oder Ausrüstung, das der Fahrer oder die
Fahrerin zur Ausübung des Berufs verwendet, sofern es sich beim Führen des Kraftfahr-
zeugs nicht umdieHauptbeschäftigunghandelt.

§ 2 Mindestalter, Qualifikation
(1) Fahrten imGüterkraftverkehr zugewerblichenZweckendarf

1. mit einem Kraftfahrzeug, für das eine Fahrerlaubnis der Klassen C oder CE erforderlich
ist, nur durchführen,wer

a) das 18. Lebensjahr vollendet hat und den Nachweis über den Erwerb der jeweils maß-
geblichenGrundqualifikation nach§ 4Abs. 1mitführt, oder

b) das 21. Lebensjahr vollendet hat und den Nachweis über den Erwerb der jeweils maß-
geblichenbeschleunigtenGrundqualifikationnach § 4Abs. 2mitführt;

2. mit einemKraftfahrzeug, für das eineFahrerlaubnis derKlassenC1oderC1E erforderlich
ist, nur durchführen, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und den Nachweis über den
Erwerbder jeweilsmaßgeblichenGrundqualifikationnach §4Abs. 1 oderder jeweilsmaß-
geblichenbeschleunigtenGrundqualifikationnach § 4Abs. 2mitführt.

§§ 1, 2 24 eBKrFQG
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Güterkraftverkehrsgesetz
(GüKG)1)

i.d.F. des Gesetzes zur Reform des Güterkraftverkehrsrechts vom 22. Juni 1998
(BGBl. I S. 1485)

zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 12. 2008 (BGBl. I S. 2967)
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Vorbemerkungen:

Bereits durch das Gesetz zur Bekämpfung
der illegalen Beschäftigung im gewerbli-
chenGüterkraftverkehr vom2. 9. 2001wur-
de dasGüterkraftverkehrsgesetz durch ver-
schiedeneBestimmungenergänztmit dem
Ziel, die zunehmend missbräuchliche und
illegale Beschäftigung von Arbeitnehmern
aus Nicht-EU-Staaten im Bereich der EU
unddesEWRzuverhindern.

Nach dem Wegfall der mengenmäßigen
Begrenzung der Genehmigungen im grenz-
überschreitenden Güterkraftverkehr kön-
nen ausländische Transportunternehmer
mit Sitz in einemMitgliedsstaat derEUoder
in einem Vertragsstaat des EWR unbe-
grenzt Kabotageverkehre durchführen,
wenn sie über eine Gemeinschaftslizenz
für den grenzüberschreitenden Güterkraft-
verkehr verfügen. Seitdem wurden zuneh-
mend durch Unternehmen mit Sitz in der
EU oder dem EWR Fahrer aus Drittstaaten,
insbesondere aus Osteuropa beschäftigt.

Durch illegale Beschäftigung unter Verlet-
zung der Regelungen zum Aufenthalts-, Ar-
beitsgenehmigungs- und Sozialversiche-
rungsrecht erlangen diese Transportunter-
nehmer aufgrund wesentlich niedrigerer
LöhneWettbewerbsvorteilegegenüberge-
setzestreuen Konkurrenten, die letztlich
das gesamte Transportgewerbe gefährden
könnten. Die bereits damals national einge-
führten Regelungen zur Arbeitsgenehmi-
gung und der zusätzlichen Verantwortlich-
keit der Verlader für die Einhaltung der Ver-
pflichtungen werden nunmehr ergänzt hin-
sichtlich der Ausgabe der einheitlichen eu-
ropäischen Fahrerbescheinigung für den
Einsatz von Fahrpersonal aus Drittstaaten.
Wesentliche Neuerungen sind auch für die
Haftpflichtversicherung sowie zur Verbes-
serung der Kontrollmöglichkeiten hinsicht-
lich der Freistellung land- und forstwirt-
schaftlicher Sonderverkehre von den güter-
kraftverkehrsrechtlichen Vorschriften ge-
troffen.

26 Inhaltsübersicht Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
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